
PRÄSIDENTENKONFERENZ 

DER LANDWIRTSCHAFTSKAMMERN 

ÖSTERREICHS 

Rn das 

Präsidium des Nationalrates 

Parlament 

1010 Wien 

Wien, am 14.4. 1992 

Ihr Zeichen/Schreiben vom: Unser Zeichen: 
S-J92/N 

Durchwahl : 
479 

BetreFF: EntwurF eines Bundesgesetzes" mit dem das Rrbeits

losenversicherungsgesetz 1977 und das 50nderun

terstützungsgesetz geändert werden 

Die PräsidentenkonFerenz der LandwirtschaFtskammern Öster-

reichs beehrt sieh" dem Präsidium des Nationalrates die 

beiliegenden 25 RbschriFten ihrer 5tellungnahme zum EntwurF 

eines Bundesgesetzes" mit dem das Rrbeitslosenversiche

rungsgesetz 1977 und das 50nderunterstützungsgesetz geändert 

werdem" mit der Bitte um Kenntnisnahme zu überreichen. 

Für den Generalsekretär: 

gez. Dr. Noszek 

25 Beilagen 
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PRÄSIDENTENKONFERENZ 

DER LANDWIRTSCHAFTSKAMMERN 

ÖSTERREICHS 

Rn das 
Bundesministerium für Rrbeit 
und Soziales 

Stubenring '1 

1010 Wit."n 

Ihr Zeichen/Schreiben vom: 
37.00'1/28-3/91 27.2.1992 

Wien, am 13.'- .,992 

Unser Zeichen: 

S-392/N 

Durchwahl: 

479 

Betreff: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Rrbeits
Losenversicherungsgesetz 1 977 und das Sonderun
terstützungsgesetz geändert werden 

Die Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern äster

reichs beehrt sich/ dem Bundesministerium für Rrbeit und 

SoziaLes zum vorLiegenden Entwurf eines Bundesgesetzes� 

mit dem das RrbeitsLosenversicherungsgesetz 1 977 und das 

Sonderunterstützungsgesetz geändert werden� wie foLgt Stel

Lung zu nehmen: 

Die Präsidentenkonferenz erhebt gegen die Vorlage insoweit 

keine Einwendungen aLs Rnpassungen an das EG-Recht im Hin

bLick auf die künftige EG-Mitgliedschaft ästerreichs vor

genommen werden. 5ie mu/3 jedoch auf zwei wesentliche Punkte 

des Entwurfes verweisen: 

nie Ferialpraktikanten-L die für ihre praktische Tätigkeit 

ein die Geringfügigkeitsgrenze übersteigendes EntgeLt er

halten� soLLen gemäß RrtikeL I Z. 'I (§ 1 Rbs. l Lit. i) des 

Entwurfes künftig in die RrbeitsLosenversicherung einbezo

gen werden. In den ErLäuternden Bemerkungen wird damit 

argumentiert.! daß eine Ungleichbehandlung von FeriaLprakti-
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kanten� die zwar der RSVG-Vollversicherung, aber nicht der 

Versicherungspflicht in der Rrbeitslosenversicherung unter

liegen, und Ferialpraktikanten, die die praktische Tdtig

keit in persönlicher und wirtschaftlicher Rbhdngigkeit ge

gen Entgelt ausüben und damit als Dienstnehmer der Voll

und Rrbeitslosenversicherung unterliegen, nicht gerechtfer

tigt sei. Die Prdsidentenkonrerenz teiLt diese Neinung 

nicht. Bei der Rusübung einer Praktikantentdtigkeit handelt 

es sich um ein RuspiLdungsverhdltnis, so dal3 sich dieser 

Personenkreis sehr wesentlich von den Rrbeitnehmern 

unterscheidet. Ein Schutz durch die Rrbeitslosenversiche

rung ist nicht errorderlich und die Prdsidentenkonrerenz 

lehnt diese Regelung nachdrücklich ab. 

Der zweite wesentliche Punkt i.st die Tatsache, daß die Ein

heitswertgrenze in § 12 Rbs. 6 lit. b und ft 26 Rbs. 4 Lit. 

c AlVG von derzeit S 54.000,- nicht angehoben werden soLL. 

Die Prdsidentenkonrerenz hat wiederholt - auch in Bera

tungen im Sozialministerium - auf diese ProbLematik hinge

wiesen. Eine Rnpassung des Wertes unter gLeichzeitiger Ein

rührung der Dynamisierung ist neben der Beibehaltung des 

Begrirfes "bewirtscharten" notwendig� da seit Jahren keine 

Änderung des Grenzwer tes erfolgt is t. Di e Frage i nwi ewei t 

es durch den Begrifr "bewirtscharten" zu schwer einsichti

gen LeistungsrdLLen kommen kann, wurde intern beraten und 

dazu restgestell tJ daß derartige ()orkommnisse nur in sehr 

seltenen EinzelrdlLen vorkommen können. 

Zu weiteren Bestimmungen nimmt die Prdsidentenkonrerenz 

wie rolgt Stellung: 

Nit § 22 Rbs. 3 wird eine neue Bestimmung gescharfen, wo

nach bei Bezug einer ausLdndischen Rlterspension bzw. 

Rltersrente mindestens in der Höhe des RusgleichszuLagen

richtsatzes (f] 293 Rbs. 1 lit. a RSVG) ein Rnspruch aur 

Arbeitslosengeld nicht gegeben ist. Dabei rdllt aur, daß die 

bisherige Bestimmung des § 22 Rbs., 1 jeglichen inländischen 
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Pensionsbezug als Ausschließungsgrund Filr das Arbeitslosen

geld ansieht und eine Grenzziehung mittels des AusgLeichs

zulagenrichtsatzes nicht vorsieht. § 22 sollte einheitlich 

geregeLt werden./ indem es bei allen in § 22 auFgez�hlten 

Pensionsleistungen erst dann zu einem Ausschluß vom 

Arbeitsl.osengeld kommt./ wenn die Pensionshöhe den jeweiLi

gen Richtsatz gem�ß ,§ 293 Abs. 1 Lit. a ASVG Obersteigt. 

Einer #nderung des § 25 Abs. 1 in der vorgeschLagenen Form 

stimmt die PräsidentenkonFerenz nicht zu, da die bisherige 

Regelung als ausreichend zu betrachten ist. 

UnOberschaubar erscheint die Bestimmung des neugeschaFFenen 

Abs. 9 in § 31a. Die PräsidentenkonFerenz lehnt sie daher 

in der vorgeschlagenen Form ab. 

Die in § 36 Abs. 3 lit. � anqeFilhrte sublit. e enthält eine 

k'ann-Bes t immung. l'1i t di eser Bes t immung sol l te jedoch ver

pFlichtend t-estgelegt sein" daß der Anrechnung nur dann 

das durchschnittliche Erwerbseinkommen zugrundezulegen 

ist./ wenn dies FUr den Anspruchsberechtigten gUnstiger 

ist. 

25 AbschriFten dieser Stellungnahme werden wunschgemäß 

gleichzeitig dem Präsidium des Nationalrates UbermitteLt. 

Der Präsiden t : 

." k gez. SChWMZ'10C 

Der Generalsekretär: 
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